
Merkblatt
 für die Gemeinden Tirols90. Jahrgang / November 2017

H E R A U S G E G E B E N  V O M  A M T  D E R  T I R O L E R  L A N D E S R E G I E R U N G ,  A B T E I L U N G  G E M E I N D E N

I N H A L T

52. Vergnügungssteuer NEU ‐ Information der 

Gemeinden

53. Neuregelung Fahrtkostenzuschuss

54. Das Vordach als untergeordneter Bauteil 

55. Richtlinie zur Auszahlung von Zuschüssen 

zum Gemeindekostenanteil für 

Investitionen in Eisenbahnkreuzungen 

auf Gemeindestraßen 

56. Musterverordnung für Gebühren‐ bzw. 

Indexanpassungen

57. Abgabenertragsanteile der Gemeinden

November 2017

58. Abgabenertragsanteile der Gemeinden

Jänner bis November 2017

Verbraucherpreisindex für

September 2017 (vorläufiges Ergebnis)

52. 

Vergnügungssteuer NEU ‐ Information der Gemeinden

Anlässlich des im Juli vom Landtag neu beschlossenen 

Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBl. Nr. 

87/2017, welches mit 01.01.2018 in Kraft tritt, weist die 

Abt. Gemeinden auf die entsprechenden Ausführungen im 

Merkblatt von September 2017 (Punkt 42) hin und 

empfiehlt den Gemeinden Tirols folgende weitere 

Vorgehensweise:

Wie im angesprochenen Artikel bereits erläutert wurde, 

können die Gemeinden ab 01.01.2018 nach dem Tiroler 

Vergnügungssteuergesetz 2017 nur noch für das 

Aufstellen von Spiel‐ und Glücksspielautomaten sowie 

Wettterminals eine Vergnügungssteuer einheben. 

Sämtliche anderen, noch in den Vergnügungs‐

steuerverordnungen der Gemeinden enthaltenen 

Tatbestände, welche sich auf das Tiroler Vergnügungs‐

steuergesetz 1982 beziehen, insbesondere die dort 

geregelten „Bauschsteuern“, sind ab diesem Zeitpunkt 

rechtswidrig.

Es wird daher empfohlen, die bestehenden 

Vergnügungssteuerverordnungen (mit Verordnung) 

aufzuheben und unter Berücksichtigung der im Tiroler 

Vergnügungssteuergesetz 2017 enthaltenen Tatbestände 

diese neu zu beschließen.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinden 

durch § 17 Abs. 3 Z 1 Finanzausgleichsgesetz 2017 – 

FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, nach wie vor ermächtigt 

sind, Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne 

Zweckwidmung des Ertrages, die in Hundertteilen des 

Eintrittsgeldes erhoben werden, allgemein bis zum 

Ausmaß von 25 %, bei Filmvorführungen bis zum 

Ausmaß von 10 % des Eintrittsgeldes mit Ausschluss der 

Abgabe einzuheben. Ausgenommen sind Lustbarkeitsab‐

gaben für Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln 

des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde 

regelmäßige Zuschüsse erhalten, sowie für Ausspielungen 

gemäß § 2 des Glücksspielgesetzes (GSpG), BGBl. Nr. 

620/1989, durch Konzessionäre und Bewilligungsinhaber 

nach den §§ 5, 14, 21 und 22 GSpG.

Somit kann auf Grundlage des FAG 2017 weiterhin auch 

eine Kartensteuer eingehoben werden, jedoch unter 

Beachtung der Höchstsätze im FAG 2017, welche unter 

jenen des bisher geltenden Tiroler Vergnügungssteuer‐

gesetzes 1982 liegen. Darunter fallen – innerhalb oben 

beschriebener Grenzen – all jene Vergnügungen bzw. 

Veranstaltungen, welche durch ein besonderes Entgelt 

(Eintrittsgeld) zugänglich sind. 
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Wird die Einhebung einer Vergnügungssteuer für diese 

Veranstaltungen von einer Gemeinde mit Verordnung 

festgelegt, ist (allenfalls neben § 1 des Tiroler Vergnü‐

gungssteuergesetztes 2017) ebenso die Ermächtigungs‐

norm des FAG 2017 in der Promulgationsklausel 

anzuführen.

Ein entsprechendes Verordnungsmuster steht in der 

Gemeindeanwendung im WIKI‐Bereich unter „Ver‐

ordnungsmuster“ zum Download zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Falls die Gemeinde keine 

Vergnügungssteuer mehr erheben will, ist eine allenfalls 

bisher geltende Vergnügungssteuerordnung ebenfalls mit 

Verordnung des Gemeinderates aufzuheben!

53. 

Neuregelung Fahrtkostenzuschuss

Mit Verordnung der Landesregierung über die Festsetzung 

des von Landesbediensteten zu tragenden Fahrtkosten‐

anteiles, LGBl. Nr. 60/2017, wurde mit Wirksamkeit vom 

1. Juni 2017 der Fahrtkostenzuschuss für 

Landesbedienstete, insbesondere im Hinblick auf die 

Einführung des VVT‐Jahres‐Tickets LAND, neu gestaltet.

Diese Neuerungen wurden nunmehr auch für die 

Bediensteten der Gemeinden und Gemeindeverbände 

rückwirkend mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2017 

normiert. Diese Novelle zum Gemeinde‐

Vertragsbedienstetengesetz 2012 wurde vom Tiroler 

Landtag im November beschlossen und beinhaltet im 

Wesentlichen folgende Änderungen:

• Als notwendige Fahrtauslagen gelten nunmehr 

die Kosten für ein nicht ermäßigtes Jahresticket für das 

billigste, tirolweit gültige öffentliche Beförderungsmittel; 

dabei handelt es sich derzeit um das VVT‐Jahres‐Ticket 

LAND.

• Für Vertragsbedienstete, die das sog. große 

Pendlerpauschale in Anspruch nehmen, werden die 

notwendigen monatlichen Fahrtauslagen durch 

Verordnung festgesetzt.

• Der Fahrtkostenanteil, den der Vertrags‐

bedienstete selbst zu tragen hat (Eigenanteil), wird bei 

nicht vollbeschäftigten Vertragsbediensteten 

entsprechend seiner regelmäßigen Wochendienstzeit 

aliquotiert, wodurch sich der Fahrtkostenzuschuss 

entsprechend erhöht.

Da § 30 Abs. 1 des Gemeindebeamtengesetzes 1970 

hinsichtlich des Anspruches auf Fahrtkostenzuschuss auf 

die entsprechende Bestimmung des Gemeinde‐

Vertragsbedienstetengesetzes 2012 verweist, werden die 

Änderungen des Fahrtkostenzuschusses auch für die 

öffentlich‐rechtlichen Bediensteten der Gemeinden und 

Gemeindeverbände wirksam.

Die Höhe des Eigenanteils, das für die Berechnung der 

monatlichen Fahrtauslagen maßgebliche Ticket sowie die 

monatlichen Fahrtauslagen für Bedienstete, die das große 

Pendlerpauschale in Anspruch nehmen, sind aufgrund der 

gesetzlichen Ermächtigung im § 64 Abs. 3 und 4 

Gemeinde‐Vertragsbedienstetengesetz 2012 durch 

Verordnung der Landesregierung festzulegen. Diese 

Verordnung, welche eng an die für die 

Landesbediensteten geltende Verordnung der 

Landesregierung vom 4. Juli 2017, LGBl. Nr. 60/2017, 

angelehnt sein wird,  kann erst nach Kundmachung der 

Novelle zum Gemeinde‐Vertragsbedienstetengesetz 2012 

beschlossen werden. 

Aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens ist für 

Bedienstete, denen ein Fahrtkostenzuschuss gebührt, 

dieser neu zu berechnen und die Differenz ab 01.06.2017 

nachzuzahlen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 

ein neues Formular für den Antrag auf Gewährung eines 

Fahrtkostenzuschusses in der Gemeindeanwendung im 

WIKI‐Bereich zum Download zur Verfügung steht.
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54. 

Das Vordach als untergeordneter Bauteil

Mit der Novelle LGBl. Nr. 94/2016 der Tiroler Bauordnung 

2011 wurde der Begriff der untergeordneten Bauteile des 

§ 2 Absatz 16 TBO 2011 unter Beachtung der aktuellen 

höchstgerichtlichen Rechtsprechung und zur Vermeidung 

von Unklarheiten bei der Vollziehung neu gefasst. 

Letzterer Effekt wurde im Zusammenhang mit Vordächern 

offensichtlich nicht erreicht und hat ungewollt zu 

Irritationen geführt.

Während in lit. a leg.cit. nunmehr Bauteile demonstrativ 

aufgezählt werden, die im Hinblick auf ihre Abmessungen 

im Verhältnis zur Fläche und zur Länge der betroffenen 

Fassaden bzw. Dächer untergeordnet sind, enthält lit. b 

leg.cit. – ebenfalls demonstrativ ‐ Bauteile, die im 

Hinblick auf ihre Abmessungen im Verhältnis bloß zur 

Fläche der betroffenen Fassaden bzw. Dächer 

untergeordnet sind. So lautet die Bestimmung des § 2 

Absatz 16 lit. b TBO 2011, i.d.F. LGBl. 32/2017, nunmehr: 

Untergeordnete Bauteile sind: „Freitreppen, Vordächer, 

Sonnenschutzlamellen und dergleichen, fassaden‐

gestaltende Bauteile, wie Gesimse, Lisenen, Rahmen und 

dergleichen, weiters Sonnenkollektoren und 

Photovoltaikanlagen, sofern sie in die Außenhaut von 

baulichen Anlagen integriert sind oder einen 

Parallelabstand von höchstens 30 cm zur Dach‐ bzw. 

Wandhaut aufweisen, sowie Liftüberfahren; dies jedoch 

nur, wenn sie im Hinblick auf ihre Abmessungen im 

Verhältnis zur Fläche der betreffenden Fassaden bzw. 

Dächer untergeordnet sind.“

Speziell hinsichtlich der in § 2 Absatz 16 lit. b TBO 2011 

erwähnten Vordächer brachte die, wie oben angeführt, 

lediglich als Präzisierung, nicht jedoch als Änderung bzw. 

Neuerung gedachte Formulierung des Absatzes 16 leg.cit. 

zahlreiche telefonische und schriftliche Anfragen an die 

Abteilung Bau‐ und Raumordnungsrecht mit sich. 

Succus der Anfragen hierbei war die Klärung, ob ein 

Vordach in Relation zur übrigen Dachfläche zu setzen oder 

ob die Dachfläche samt Vordach in Ansatz zu bringen und 

hievon der Anteil des Vordaches zu berechnen ist. 

Nach genauer Überprüfung des Sachverhaltes unter 

Zuziehung der Abteilung Allgemeine Bauangelegenheiten 

bzw. deren hochbautechnischen Amtssachverständigen 

wird seitens der Abteilung Bau‐ und Raumordnungsrecht 

die unverbindliche Rechtsmeinung vertreten, dass die 

gesamte Dachfläche, also mit Vordach, als Basis für die 

Berechnung des Vordaches heranzuziehen ist. 

Diese Auslegung wurde so auch vor Inkrafttreten der 

obzitierten TBO‐Novelle von den Amtssachverständigen 

gehandhabt. 

Im Übrigen bleiben Vordächer im Zusammenhang mit der 

15%‐Regelung hinsichtlich der zulässigen Verbauung der 

Mindestabstandsflächen gemäß § 6 Absatz 6 2. Satz TBO 

2011 seit der TBO‐Novelle 2016 außer Betracht.

Mag. Beatrix Steiner

Abt. Bau und Raumordnungsrecht
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55. 

Richtlinie zur Auszahlung von Zuschüssen zum Gemeindekostenanteil für 
Investitionen in Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen

Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 14. 

November 2017 folgende Richtlinie beschlossen:

„Richtlinie zur Auszahlung von Zuschüssen zum 

Gemeindekostenanteil für Investitionen in Eisenbahn‐

kreuzungen auf Gemeindestraßen

I. Präambel

Oberstes Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von 

Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit auf ni‐

veaugleichen Eisenbahnübergängen. Dies soll einerseits 

durch die Sicherung dieser Eisenbahnübergänge durch 

technische Kreuzungsschutzanlagen, wie Lichtzeichen‐ 

und Schrankenanlagen erzielt werden. Zusätzlich soll die 

vorliegende Richtlinie auch einen Beitrag zur Auflassung 

niveaugleicher Eisenbahnübergänge leisten.

Das Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, mit dem der 

Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021 geregelt 

wird, sieht im § 27 Abs. 3 vor, dass der Bund den Ländern 

in den Jahren 2017 bis 2029 für Eisenbahnkreuzungen auf 

Gemeindestraßen Zweckzuschüsse gewährt. Diese 

Bundesmittel, sowie die gemäß § 12 Abs. 2 aus den 

Ertragsanteilen finanzierten Beiträge der Gemeinden 

sind von den Ländern (ohne Wien) für Kostenbeiträge an 

Gemeinden für Investitionen in Eisenbahnkreuzungen auf 

Gemeindestraßen zu verwenden. Diese Kostenbeiträge 

sind unabhängig davon, ob die Investition durch die Ei‐

senbahnkreuzungsverordnung 2012 – EisbKrV, BGBl. II Nr. 

216/2012 verursacht wird. Die Höhe des Kostenbeitrags 

ist von den Ländern (ohne Wien) auf Basis von Richtlinien 

festzulegen, wobei im Regelfall ein Eigen‐

finanzierungsanteil der Gemeinden vorzusehen ist.

II. Allgemeine Bestimmungen

(1) Gemäß § 27 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 2017 

erhält das Land Tirol jährlich € 351.130. Durch diese 

Bundesmittel sowie die gemäß § 12 Abs. 2 aus den 

Ertragsanteilen finanzierten Beiträge der Gemeinden in 

der gleichen Höhe stehen somit dem Land Tirol für den 

Zeitraum 2017 bis 2029 in Summe jährliche Mittel in der 

Höhe von € 702.260 für die Auszahlung von Zuschüssen an 

die Gemeinden zur Verfügung.

(2) Nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährt das Land 

Tirol Gemeinden einen nicht rückzahlbaren Zuschuss zu 

ihren Kostenanteilen für Investitionen in und für die 

Auflassung von Eisenbahnkreuzungen auf Gemeinde‐

straßen, wobei für Investitionen ein Eigenanteil der 

Gemeinde zu Grunde gelegt wird.

III. Anwendungsbereich

(1) Eisenbahnkreuzungen im Sinne dieser Richtlinie 

sind im Verlauf einer Gemeindestraße mit öffentlichem 

Verkehr angelegte schienengleiche Eisenbahnübergänge 

mit einer Haupt‐ oder Nebenbahn, einer Straßenbahn 

oder einer Anschlussbahn im Sinne des Eisenbahngesetzes 

1957 – EisbG, unabhängig, ob hierbei die Eisenbahn die 

Straße überschneidet oder in sie einmündet.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für nicht‐öffentliche 

Eisenbahnübergänge.

IV. Fördergegenstand

Investitionen in Eisenbahnkreuzungen auf Gemeinde‐

straßen im Sinne dieser Richtlinie sind alle auf Grundlage 

von eisenbahnrechtlichen Bescheiden realisierten 

investiven Maßnahmen im Zeitraum 1. September 2012 

(Inkrafttreten der Eisenbahnkreuzungs‐Verordnung 2012) 

bis 31. August 2029. Förderfähig sind dabei die 

Kostenanteile der Gemeinde an den Projektkosten 

(gemäß VI). Laufende Instandhaltungs‐, Instandsetzungs‐ 

und Inbetriebhaltungskosten von Eisenbahnkreuzungen 

sind nicht förderfähig. Für die Auflassung von 

Eisenbahnkreuzungen wird ein Pauschalzuschuss gewährt 

(gemäß VII).

V. Förderverfahren

(1) Die Gewährung der Zuschüsse erfolgt nach Maß‐ 
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gabe der jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel 

gemäß II (1). Die Förderreihenfolge ergibt sich aus der 

Reihenfolge des Einlangens der vollständigen 

Förderanträge der Gemeinden beim Land Tirol, 

Landesbaudirektion, SG Verkehrsplanung, Herrengasse 1‐

3, 6020 Innsbruck (Email: verkehrsplanung@tirol.gv.at).

Sind die Finanzmittel gemäß II (1) im Antragsjahr bereits 

ausgeschöpft, so wird unter Beibehaltung der gegebenen 

Förderreihenfolge die Förderung in jenem Folgejahr 

ausbezahlt, in dem wiederum genügend Finanzmittel 

gemäß II (1) zur Verfügung stehen. Eine neuerliche 

Beantragung ist demnach nicht erforderlich.

(2) Die Gemeinde kann erst nach Inbetriebnahme 

der Eisenbahnkreuzung, sowie nach Abrechnung durch das 

Eisenbahnunternehmen einen schriftlichen Antrag um 

Auszahlung eines Zuschusses beim Land Tirol stellen. 

(3) Der Antrag ist sobald wie möglich, spätestens 

jedoch bis zum 30. November 2029 zu stellen.

(4) Diesem schriftlichen Ansuchen sind der 

eisenbahnrechtliche Bescheid, geeignete Abrechnungsun‐

terlagen des Eisenbahnunternehmens gem. Anlage 1 

sowie Unterlagen, aus denen eindeutig die Rechts‐

verbindlichkeit des von der Gemeinde zu tragenden 

Kostenanteils hervorgeht (Vereinbarung im Sinne EisbG 

§48 Abs.2, Bescheid nach EisbG §48 Abs.2 oder Abs.3), 

beizulegen. Für den Fall, dass die Kosten zwischen dem 

Eisenbahnunternehmen und der Gemeinde im Sinne des 

§48 Abs.2, erster Satz, je zur Hälfte ohne Abschluss einer 

Vereinbarung oder des Vorliegens eines Bescheides geteilt 

werden, sind dem Antrag die bezahlten Rechnungen der 

Gemeinde an das Eisenbahnunternehmen samt 

Zahlungsbestätigungen beizulegen.

(5) Mit der Antragstellung erklärt die Gemeinde 

ausdrücklich, dass keine von der Gemeinde veranlasste 

oder unterstützte laufende Rechtsverfahren hinsichtlich 

der zur Förderung beantragen Eisenbahnkreuzung 

anhängig sind.

(6) Die Förderzusage durch das Land Tirol erfolgt 

nach abgeschlossener Prüfung der vollständig über‐

mittelten Einreichunterlagen.

VI. Förderausmaß

(1) Die maximale Förderhöhe richtet sich nach dem 

Investitionsbasiswert in Abhängigkeit der jeweiligen 

Streckenkategorie (siehe Anlage 2) sowie der 

vorgeschriebenen Sicherungsart:

‐ Investitionsbasiswert bei Sicherung durch 

Lichtzeichen auf Strecken der Kategorie A gem. Anlage 2: 

280.000 € 

‐ Investitionsbasiswert bei Sicherung durch 

Lichtzeichen mit Schranken auf Strecken der Kategorie A 

gemäß Anlage 2: 350.000 € 

‐ Investitionsbasiswert bei Sicherung durch 

Lichtzeichen auf Strecken der Kategorie B gem. Anlage 2: 

250.000 € (Ausnahme Stubaitalbahn 200.000 €)

‐ Investitionsbasiswert bei Sicherung durch 

Lichtzeichen mit Schranken auf Strecken der Kategorie B 

gemäß Anlage 2: 280.000 € 

(2) Weicht der Gemeindeanteil gemäß §48 EisbG von 50% 

ab, so wird die Höhe der Investitionsbasiswerte gemäß 

(1) um 2% je 1%‐Punkt Unterschied zu 50% direkt 

proportional angepasst. 

(3)  Das Förderausmaß richtet sich nach der 

Finanzkraftkopfquote gem. § 25 Abs. 2 Z 2 FAG 2017 

(FKKQ) zum Zeitpunkt der Fördereinreichung:

(a) Ist die FKKQ größer oder gleich 100% der 

Durchschnittsquote für das Land Tirol, so beträgt das 

Förderausmaß 40% der von der Gemeinde tatsächlich zu 

tragenden Investitionskosten, höchstens jedoch 20% des 

maßgeblichen Investitionsbasiswertes gemäß (1) und (2).

(b) Liegt die FKKQ zwischen 50% und unter 100% der 

Durchschnittsquote für das Land Tirol, so beträgt das 

Förderausmaß 50% der von der Gemeinde tatsächlich zu 

tragenden Investitionskosten, höchstens jedoch 25% des 

maßgeblichen Investitionsbasiswertes gemäß (1) und (2).

(c) Liegt die FKKQ unter 50% der Durchschnittsquote 

für das Land Tirol, so beträgt das Förderausmaß 60% der 

von der Gemeinde tatsächlich zu tragenden 

Investitionskosten, höchstens jedoch 30% des 

maßgeblichen Investitionsbasiswertes gemäß (1) und (2).

(4) In begründeten Fällen wie insbesondere bei 

mehrgleisigen Strecken, ungünstiger topografischer Lage 

der Eisenbahnkreuzung oder sonstigen Erschwernissen 

können höhere Förderbeträge um je maximal € 30.000 

gewährt werden.

(5) Der Eigenfinanzierungsanteil der Gemeinde an 

der Eisenbahnkreuzungsanlage muss nach Anrechnung 

aller Zuschüsse mindestens 20% der von der Gemeinde zu 

tragenden Investitionskosten betragen.

mailto:verkehrsplanung@tirol.gv.at
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VII. Auflassung von Eisenbahnkreuzungen

(1) Für die Auflassung einer Eisenbahnkreuzung auf 

Haupt‐ oder Nebenbahnen erhält die beantragende 

Gemeinde einen nicht rückzahlbaren Pauschalzuschuss in 

der Höhe von 30.000 €.

(2) Für die Auflassung einer Eisenbahnkreuzung auf 

Straßen‐ oder Anschlussbahnen, bei der eine technische 

Sicherungsart gemäß Eisenbahnkreuzungs‐Verordnung 

2012 erforderlich ist, erhält die beantragende Gemeinde 

einen nicht rückzahlbaren Pauschalzuschuss in der Höhe 

von 30.000 €.

(3) Die Auflassung gemäß (1) oder (2) muss zwischen 

dem 1. September 2012 und 31. August 2029 erfolgt sein 

oder erfolgen, wobei das Datum des 

Auflassungsbescheides zwischen 1.September 2012 und 

31. August 2027 liegen muss.

(4) Der Zuschuss gemäß (1) oder (2) ist für allfällige 

projektbezogene Ersatzmaßnahmen (z.B. die Errichtung 

eines Ersatzweges) oder für Maßnahmen zur Erhöhung 

der Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen oder für 

Maßnahmen zur verkehrssicheren bzw. nachhaltigen 

Mobilität vorzusehen. Die Mittelverwendung ist 

nachzuweisen.

(5) Die Abwicklung des Zuschusses erfolgt gemäß 

V(1) und (3)‐(6).

VIII. Zurückhaltung, Einstellung und Rückzahlung

der Förderung

(1) Der Fördernehmer hat die Fördermittel nach 

Aufforderung durch das Land Tirol unverzüglich ganz 

oder teilweise innerhalb eines Monats zurückzuerstatten 

bzw. verliert ganz oder teilweise den Anspruch auf 

Auszahlung bereits verbindlich zugesicherter, aber noch 

nicht ausbezahlter Fördermittel, wenn:

a. Organe oder Beauftragte des Landes Tirol oder 

des Bundes über wesentliche Umstände unrichtig oder 

unvollständig unterrichtet wurden;

b. eine in der Fördervereinbarung vorgesehene 

Auflage oder Bedingung nicht erfüllt worden ist;

c. die Förderung durch falsche Angaben erschlichen 

wurde;

d. die Fördermittel ganz oder teilweise 

widmungswidrig verwendet wurden; dies in jenem 

Ausmaß, in dem die widmungsgemäße Verwendung nicht 

nachgewiesen wird oder erfolgt ist; 

c. die Förderung durch falsche Angaben erschlichen 

wurde;

d. die Fördermittel ganz oder teilweise 

widmungswidrig verwendet wurden; dies in jenem 

Ausmaß, in dem die widmungsgemäße Verwendung nicht 

nachgewiesen wird oder erfolgt ist; 

e. von der Europäischen Kommission die Aussetzung 

oder Rückforderung der Fördermittel gefordert wird;

(2) Für den rückgeforderten Betrag werden vom Tag 

der Auszahlung an Zinsen im Ausmaß von 3 % über den 

jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 Euro‐Justiz‐

Begleitgesetz pro Jahr verlangt. Allfällige weitergehende 

Ansprüche bleiben hievon unberührt.

IX. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Beschluss der Tiroler 

Landesregierung in Kraft.

Anlage 1: Erfordernisse hinsichtlich Abrechnungs‐

unterlagen

Anlage 2: Verzeichnis der Streckenkategorien bei 

Eisenbahnkreuzungen (EK)

Anlage 3: Verzeichnis der Haupt‐ und Nebenbahnen in 

Tirol
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Aufgrund der wiederum in den Gemeinden 

bevorstehenden Gebührenanpassung aber auch aus Anlass 

eines Prüfberichtes des Landesrechnungshofes wird 

nachstehend wiederum auf die seitens der Abteilung 

Gemeinden in der Gemeindeanwendung zur Verfügung 

gestellten Verordnungsmuster hingewiesen.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es nicht 

ausreicht, Indexanpassung lediglich in den Voranschlag 

der Gemeinde aufzunehmen. 

Mit nachstehender Musterverordnung für Gebühren‐ bzw. 

Indexanpassungen soll kurz und übersichtlich dargestellt 

werden, welche Gebührenansätze in welcher 

Gebührenordnung geändert wurden. Die Verordnung kann 

in dieser Form im Gemeinderat beschlossen und 

anschließend nach § 60 TGO kundgemacht werden. So 

wird sichergestellt, dass die Gebührenansätze für die 

Gemeindebürger nachvollziehbar geändert werden und 

bei entsprechender Kundmachung auch verbindlich in 

Geltung stehen. 

Weiters wird auch auf darauf hingewiesen, dass die 

Gemeinden die im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde erlassenen Verordnungen nach § 122 TGO der 

Landesregierung zur Verordnungsprüfung vorzulegen 

haben.

Musterverordnung

„Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 des 

Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, des 

§ 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 

36/1991, des § 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBl. 

Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, 

der § 7, 13 und 19 des Tiroler Verkehrsaufschlie‐

ßungsabgabengesetzes 2011, LGBl. Nr. 58, zuletzt 

geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, sowie des § 1 Abs. 1 

des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, 

zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, wird durch 

den Gemeinderat der Gemeinde [Gemeindename] 

verordnet:

Artikel I

Die Kanalgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau be‐

zeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Anschlussgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ der 

Bemessungsgrundlage. Die Mindestanschlussgebühr nach § 

X Abs. x [genaue Verordnungsbestimmung] beträgt Euro 

x,xx.

2. Die Benützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ 

Wasserverbrauch.

Artikel II

Die Wasserleitungsgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Anschlussgebühr nach § X Abs. x beträgt Euro x,xx 

je m³ der Bemessungsgrundlage. Die Min‐

destanschlussgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx.

2. Die Wasserbenützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx je m³ 

Wasserverbrauch.

Artikel III

Die Abfallgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau be‐

zeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Grundgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt jährlich:

56. 

Musterverordnung für Gebühren‐ bzw. Indexanpassungen
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für einen Haushalt mit einer Person Euro x,xx

für einen Haushalt mit zwei Personen    Euro x,xx

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung tehenden 

Verordnungstext]

2. Für die weitere Gebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] gelten nachstehende Ge‐

bührensätze:

Für die Ablieferung und Entleerung:

eines x Liter Müllsackes Euro x,xx

eines x Liter Müllbehälters Euro x,xx

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung 

tehenden Verordnungstext]

Für die Anlieferung bzw. Entsorgung:

von Grünabfällen (Rasenabfällen) am 

Kompostplatz pro m³ Euro x,xx

von Strauch‐ und Baumschnitt am Kompostplatz 

pro m³ Euro x,xx

von Sperrmüll in der Wertstoffsammelstelle pro 

m³ Euro x,xx

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung 

tehenden Verordnungstext]

Artikel IV

Die Hundesteuerverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Höhe der Steuer für einen Hund nach § X Abs. x 

[genaue Verordnungsbestimmung] beträgt Euro x,xx. 

2. Der Mehrbetrag für das Halten von mehreren Hunden 

nach § X Abs. x [genaue Verordnungsbestimmung] beträgt 

Euro x,xx./ Der erhöhte Steuersatz nach § X Abs. x 

betragt Euro x,xx.

3. Der verminderte Steuersatz nach § X Abs. x beträgt 

Euro x,xx.

(Hinweis: Höchstausmaß von Euro 45,‐‐ jährlich für Wach‐ 

und Berufshunde nach Tiroler Hundesteuergesetz 

beachten; Regelung über erhöhten/verminderten 

Steuersatz nur, wenn ein solcher auch festgesetzt wurde 

– diesen Klammerausdruck entfernen)

Artikel V

Die Verordnung über die Erhebung eines 

Erschließungsbeitrages der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Der Erschließungsbeitrag nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 

Artikel VI

Die Verordnung über die Erhebung eines vorgezogenen 

Erschließungsbeitrages der Gemeinde [Gemein‐dename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den 

Gemeinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Der vorgezogene Erschließungsbeitrag nach § X Abs. x 

[genaue Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. 

festgesetzt. 

Artikel VII

Die Verordnung über die Erhebung eines 

Gehsteigbeitrages der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den Ge‐

meinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Der Gehsteigbeitragssatz nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 

Artikel VIII

Die Verordnung über die Erhebung einer 

Gebrauchsabgabe der Gemeinde [Gemeindename], 

kundgemacht am [Datum] (genau bezeichnen, allfällige 

Änderungen anführen: zuletzt geändert durch den Ge‐

meinderatsbeschluss vom [Datum]), wird aufgrund des 

Gemeinderatsbeschlusses vom [Datum] geändert wie 

folgt:

1. Die Gebrauchsabgabe nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] wird mit X v.H. festgesetzt. 
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Artikel IX

Die Friedhofsgebührenverordnung der Gemeinde 

[Gemeindename], kundgemacht am [Datum] (genau 

bezeichnen, allfällige Änderungen anführen: zuletzt 

geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 

[Datum]), wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom [Datum] geändert wie folgt:

1. Die Grabbenützungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt:

Einzelgrab Euro x,xx

Doppelgrab Euro x,xx

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung 

stehenden Verordnungstext]

2. Die Graberrichtungsgebühr nach § X Abs. x [genaue 

Verordnungsbestimmung] beträgt:

Einzelgrab Euro x,xx

Doppelgrab Euro x,xx

etc. [Wortlaut wie im bisher in Geltung 

stehenden Verordnungstext]

Artikel X

Diese Verordnung tritt mit [Datum] (Tag in der Zukunft) 

in Kraft.

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister“

Die Promulgationsklausel enthält bereits sämtliche für die 

angeführten Artikel maßgeblichen Rechtsgrundlagen, die 

jeweiligen Artikel können ausgenommen von dem über 

das Inkrafttreten (Artikel X im Muster) nach Bedarf 

belassen oder gelöscht werden. 

In jedem Artikel ist das Datum einzufüllen, an dem die 

jeweilige Verordnung zuletzt im Volltext kundgemacht 

wurde, dann ist die letzte Änderung dieser Verordnung 

anzuführen, sofern es eine solche gibt sowie das Datum 

des jeweiligen Gemeinderatsbeschlusses, der zur 

gegenständlichen Änderung der Gebührenansätze führt. 

Wenn es zwischenzeitlich keine die Verordnung 

ändernden Gemeinderatsbeschlüsse gab, ist der 

Klammerausdruck über allfällige Änderungen zu 

entfernen. Unter Bezugnahme auf den genauen 

Paragraphen und Absatz (allenfalls auch lit.) in der 

Verordnung, in dem der zu ändernde Betrag bisher 

ausgeschrieben ist, ist ein neuer Betrag festzulegen. 

Abschließend wird auf die Verpflichtung nach § 60 Abs. 4 

TGO hingewiesen, Verordnungen in ihrer jeweils 

geltenden Fassung im Gemeindeamt zur öffentlichen 

Einsichtnahme während der für den Parteienverkehr 

bestimmten Amtsstunden bereit zu halten. Eine Änderung 

der Ansätze durch Beschluss eines geänderten Volltextes 

und dessen anschließender Kundmachung ist natürlich 

weiterhin möglich.



 13  M E R K B L A T T  F Ü R  D I E  G E M E I N D E N  T I R O L S           N O V E M B E R  2 0 1 7

57. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden November 2017
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58. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis November 2017
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VERBRAUCHERPREISINDEX
FÜR SEPTEMBER 2017 

(vorläufiges Ergebnis)

Index der Verbraucherpreise 2015

Basis: Durchschnitt 2015 = 100

Index der Verbraucherpreise 2010

Basis: Durchschnitt 2010 = 100

Index der Verbraucherpreise 2005

Basis: Durchschnitt 2005 = 100

Index der Verbraucherpreise 2000

Basis: Durchschnitt 2000 = 100

Index der Verbraucherpreise 96

Basis: Durchschnitt 1996 = 100

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

September 2017
(vorläufig)

103,6

114,7

125,6

138,8

146,1

191,0

296,9

521,1

664,0

666,1

August 2017
(endgültig)

102,6

113,6

124,4

137,5

144,7

189,2

294,1

516,1

657,6

659,7

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für den 

Kalendermonat September 2017 beträgt 103,6 (vorläufige Zahl) und ist somit gegenüber 

dem Stand für August 2017 um 1,0 % gestiegen (August 2017 gegenüber Juli 2017

- 0,1 %). Gegenüber September 2016 ergibt sich eine Steigerung um 2,4 % (August 

2017/2016  + 2,1 %).
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